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► Nr.  VO/2024/13374
öffentlich

Lübeck, 13.06.2024
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital (HGH): Feststellung des Jahresab-
schlusses 2021
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

08.07.2024 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
26.11.2024 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
28.11.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1 Der Jahresabschluss 2021 mit einem Überschuss von +269.341,14 € wird gem. 
§ 92 Abs. 3 GO S-H zur Kenntnis genommen.

2 Dieser Überschuss wird anteilig der Freien und der Zweck-Rücklage zugeführt.

3 Der dazugehörende Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes (VO/2024/13292) wurde am 
05.06.2024 abschließend im Prüfungsausschuss beraten.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 – Stiftungsverwaltung zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H
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Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Satzungsgemäß sind Überschüsse den besagten Rücklagen zuzuführen.

Anlagen:
+ JA 2021
+ Prüfbericht des RPA dazu

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2024/13292
öffentlich

Lübeck, 23.05.2024

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7101)

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital - Bericht über die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2021

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o. a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Rechnungsprüfungsamt  

Februar 2024 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

AZ  Auszahlungen 

GemHVO  Gemeindehaushaltsverordnung 

GO  Gemeindeordnung 

HGH  Heiligen-Geist-Hospital 

HL  Hansestadt Lübeck 

JA  Jahresabschluss 

KGr  Kontengruppe 

RPA  Rechnungsprüfungsamt 

VJ  Vorjahre 
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1 Prüfungsgegenstand und -durchführung 

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital (HGH) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird 

gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

(GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen (AZ) sowie bei der Ver-

mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist sowie 

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage ein-

zelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA machte das RPA von dieser Regelung Gebrauch. Die 

nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden in diesem Bericht aufgeführt. 

 

Die Stiftung HGH ist eine Anstaltsstiftung, d.h. sie setzt vorwiegend ihr Vermögen für den Stiftungszweck 

ein. Das Vermögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (u.a. dem HGH, Stiftsgütern, Kleingärten und 

Erbbaurechtsgrundstücken) und Kapitalvermögen. Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2021. 

Dieser wurde im September 2023 vom Bürgermeister unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist innerhalb 

von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen (§ 91 Abs. 2 GO). Nachdem der JA 

2020 im Juni 2022 vorgelegt wurde, ist es beim JA 2021 zu einer weiteren Verzögerung auf nunmehr 

wieder eineinhalb Jahre gekommen. 

Die weiteren Prüfungsunterlagen wurden während der Prüfung, die hauptsächlich im Dezember 2023 

und Januar 2024 stattfand, bereitgestellt.  
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2 Vorjahre 

Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2020 wurden am 30.11.2023 von der Bürgerschaft festgestellt.1  

Tabelle 1: Prüfbemerkungen der Vorjahre (VJ) 

Thema Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung  

Anmerkung 

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 

Sonderposten Die Stiftung hat für 

diverse Maßnahmen 

Zuwendungen 

erhalten, die Sonder-

posten wurden jedoch 

nicht bilanziert. 

Der Vorgang befindet 

sich in Klärung. 

Bisher (Januar 2024) ist 

keine Korrektur erfolgt. 

 

3 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung HGH wurde für das Jahr 2021 in der Sitzung der Bürgerschaft am 

24.09.2020 beschlossen2 und dem Innenministerium vorgelegt. Mit dem JA 2020 wurden zusätzlich 

Ermächtigungen in Höhe von 414 TEUR für die KGr 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

(s. Tz. 4.2.1) und 732 TEUR für die KGr 785 AZ für Baumaßnahmen übertragen. 

4 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrech-

nung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

4.1 Bilanz 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushaltsver-

ordnung (GemHVO) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 1.011, 1.02 und 1.03 

existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für 

die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Das Jahresergebnis stimmt mit 

der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde 

die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Ver-

bindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

                                                      
1 Vgl. VO/2023/12636. 
2 Vgl. VO/2020/09092. 
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Der geprüfte wesentliche Posten der Bilanz wird im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche Posten der 

Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2021 geprüft wurden, sind: 

 Ackerland, 

 Wohnbauten, 

 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude), 

 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, 

 Stiftungskapital, 

 Zweckrücklage und 

 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse und Zuweisungen. 

 

Liquide Mittel 

 

Liquide Mittel 31.12.2020 Veränderung 31.12.2021 

KGr 18 11.989.672 EUR 695.131 EUR 12.684.803 EUR 

Die Stiftung verfügt über zwei von der HL verwaltete Geschäftskonten (2,5 Mio. EUR) sowie zwei Festgeld-

konten und eine Spareinlage (10,2 Mio. EUR). Das RPA überprüfte die Kontostände aller Konten, erheb-

liche Kontobewegungen wurden nachvollzogen. Es gab keine Beanstandungen. 

 

4.2 Ergebnisrechnung  

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO und den zugehörigen Mustern. Die 

Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen Planansätze 

sind richtig dargestellt. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit dem Finanzbuchhaltungssystem 

überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. Weitere 

wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschluss-

prüfung 2021 geprüft wurden, sind: 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte und 

 Bilanzielle Abschreibungen. 
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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen 

Ergebnis 

2020 

Fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis 

2021 

KGr 52 -653.417 EUR -1.518.200 EUR -460.331 EUR 
 

  

 

Der Planansatz von 1.104 TEUR wurde durch übertragene Haushaltsermächtigungen um 414 TEUR 

erhöht, im Wesentlichen (388 TEUR) auf dem Konto 5211001 Unterhaltung der Hochbauten. Die Auf-

wendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich hauptsächlich aus zwei Konten zusammen: 

Tabelle 2: Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Konto 
Ergebnis 

2020 

Fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis 

2021 

5211001 Unterhaltung der Hochbauten -315.114 EUR -998.300 EUR -217.466 EUR 

5241004 Sonst. Bewirtschaftungsk. der Grst. -184.697 EUR 367.500 EUR -173.775 EUR 

 

Die Aufwendungen bleiben weit hinter den Planungen zurück. Dies wird mit Corona bedingten Ver-

zögerungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Hochbauten begründet. 

642 TEUR wurden daher ins Jahr 2022 übertragen. Die größeren Belege wurden gesichtet, die Anträge 

zur Übertragung eingesehen und die Aufwendungen mit den AZ abgeglichen. Beanstandungen haben 

sich nicht ergeben. 

 Sonstige Aufwendungen 

Sonstige Aufwendung Ergebnis 

2020 

Fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis 

2021 

KGr 54 -153.824 EUR -175.500 EUR -196.795 EUR 
 

  

 

Der fortgeschriebene Planansatz von 176 TEUR wurde um 19 TEUR überschritten. Dies lag an den 

Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 34 TEUR. Die überplanmäßige Aufwendung wurde gemäß 

§ 82 Abs. 5 GO zwar im Anhang angegeben, aber nicht erläutert. 

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen auch die Erstattungen für Aufwendungen von 

Dritten an Gemeinden. Es wurden 157 TEUR an die HL, davon 147 TEUR für Personalkosten erstattet. Die 

Personalkosten sind gegenüber dem VJ um über 12% gestiegen. Der Anstieg ist begründet durch die 

Umlage der Internen Leistungsabrechnung (32 TEUR), die bei der HL 2021 im Gegensatz zu 2020 erfolgte. 
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Die sonstigen AZ (KGr 74) betrugen im Gegensatz zu den Aufwendungen nur 146 TEUR. Dies liegt zum 

einen an der Personalkostenerstattung. Die Zahlung erfolgt jeweils im Frühjahr für das vorausgegangene 

Jahr. Da 2021 der Aufwand deutlich höher war als im VJ (s.o.) fallen die AZ hierfür um 17 TEUR geringer 

aus als der Aufwand. Weitere 34 TEUR Differenz sind in der nicht zahlungswirksamen Zuführung zu den 

Rückstellungen begründet. 

4.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Übereinstimmung mit dem Finanzbuch-

haltungssystem wurde überprüft. Die Vorjahreszahlen wurden korrekt übernommen und die fort-

geschriebenen Planansätze richtig dargestellt. 

Neben den bereits in der Ergebnisrechnung erläuterten Positionen wurden als weitere wesentliche 

Position die privatrechtlichen Leistungsentgelte nicht systematisch im Rahmen des JA 2021 geprüft. 

4.4 Anhang  

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO sind besondere Umstände anzugeben, die dazu führen, dass der JA ein nicht 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Im Anhang wird erläutert, dass der nach-

richtlich aufgeführte Bestand fremder Finanzmittel (1.356 TEUR) in der Finanzrechnung keine inhaltliche 

Relevanz hat. 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des JA festgestellt werden 

können und nicht zu AZ führen, sind seit 2021 gemäß § 82 Abs. 5 GO im Anhang anzugeben und zu 

erläutern. Der Anhang enthält eine Liste der Aufwendung, eine Erläuterung hingegen fehlt. Das RPA bittet 

darum, diese Liste im Anhang zukünftig auch zu erläutern. 

 

4.5 Lagebericht  

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der Hansestadt Lübeck am 05.10.2024 unterzeichneter Lagebericht 

beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 
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5 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen 

ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 83c Bürgerliches Gesetzbuch). Im Lagebericht wird der Vermögens-

erhalt damit belegt, dass sich das Stiftungskapital in 2021 erhöhte. 

Die Stiftung HGH setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) und die Erträge aus dem übrigen Vermögen 

unmittelbar zur Förderung der Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck ein. Darüber hinaus 

werden aus Jahresüberschüssen Rücklagen gebildet. 

Tabelle 3: Rücklagenentwicklung 

 
Freie Rücklagen  Zweckrücklage  

Jahr 
Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand 

Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand  
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2012 279.637 0 167.922 447.559 342.463 0 251.883 594.346 

2013 447.559 0 20.050 467.609 594.346 0 30.075 624.421 

2014 467.609 131.448 0 336.161 624.421 0 0 624.421 

2015 336.161 0 1.801 337.962 624.421 0 2.702 627.123 

2016 337.962 43.615 0 294.347 627.123 0 0 627.123 

2017 294.347 61.183 0 233.164 627.123 0 0 627.123 

2018 233.164 0 44.391 277.555 627.123 0 88.782 715.905 

2019 277.555 0 25.416 302.971 715.905 0 50.833 766.738 

2020 302.971 104.259 0 204.930 766.738 0 0 766.738 

2021 204.930 0 39.107 244.037 766.738 0 78.215 844.953 

Der Jahresüberschuss 2020 (176 TEUR) ist der freien Rücklage und der Zweckrücklage (und dem 

Stiftungskapital) zugeführt worden.3 Der Jahresüberschuss 2021 von 269 TEUR soll 2022 anteilig der 

freien Rücklage und der Zweckrücklage zugeführt werden. 

 

  

                                                      
3 Vgl. VO/2023/12636. 
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